
Verbraucherstreit-
beilegungsgesetz

Gilt die Informationspflicht auch 
für Ärzte? 

Sogenannte Verbraucherschlichtungs-
stellen sollen zukünftig Verfahren zur 
außergerichtlichen Beilegung zivil-
rechtlicher Streitigkeiten zwischen 
Verbrauchern und Unternehmern 
durchführen. Um eine entsprechen de 
europäische Richtlinie umzusetzen, 
hat der Bundesgesetzgeber deshalb  
das Verbraucherstreitbeilegungsge-
setz (VSBG) verabschiedet. 
Seit dem 1. Februar 2017 sind Unter-
nehmer, die mehr als zehn Mitarbei-
ter beschäftigen, nach § 36 VSBG 
verpflichtet, auf ihrer Webseite und/
oder in ihren Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen Verbraucher leicht zu -
gänglich, klar und verständlich da  -
rauf hinzuweisen, inwieweit sie sich 
entweder freiwillig bereit erklärt 
haben oder durch Rechtsvorschriften 
verpflichtet sind, an einem Schlich-
tungsverfahren teilzunehmen.

Gesundheitsdienstleistungen sind 
jedoch vom VSBG ausgenommen. 
Grundsätzlich trifft die Informations-
pflicht daher auf Ärzte generell nicht 
zu. Davon ausgenommen sind aus 
Sicht der Sächsischen Landesärzte-
kammer Eingriffe ohne entspre-
chende medizinische Indikation, wie 
zum Beispiel Schönheitsoperationen. 
Diese Ansicht vertritt auch das Säch-
sische Staatsministerium für Soziales 
und Verbraucherschutz, die Rechts-
aufsichtsbehörde der Sächsischen 
Landesärztekammer.
Wir empfehlen daher allen sächsi-
schen Ärzten, die ärztliche Leistun-
gen ohne medizinische Indikation 
(beispielsweise Schönheitsoperatio-
nen) anbieten, den Informations-
pflichten des VSBG nachzukommen. 
Folgender Wortlaut ist denkbar: „Zur 
Teilnahme an einem Streitbeilegungs-
verfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle gemäß Verbrau-
cherstreitbeilegungsgesetz sind wir 
(oder eben nicht) bereit.“ Nehmen 
Sie im Falle der Bereitschaft auch die 
Adresse der einzigen bisher bekann-
ten allgemeinen Verbraucherschlich-

tungsstelle im Sinne des VSBG, das 
Zentrum für Schlichtung e. V., Straß-
burger Straße 8 in 77694 Kehl am 
Rhein, auf.
Werden die Informationspflichten 
des VSBG nicht beachtet, können 
Unterlassungsverfahren nach dem 
Unterlassungsklagengesetz drohen. 
Es besteht keine gesetzliche Ver-
pflichtung zur Durchführung eines 
Verbraucherschlichtungsverfahrens, 
aber eine entsprechende Informati-
onspflicht, ob man teilnimmt oder 
nicht.
In diesem Zusammenhang weisen 
wir darauf hin, dass die Sächsische 
Landesärztekammer mit der Gutach-
terstelle für Arzthaftungsfragen, den 
Vermittlungsmöglichkeiten bei den 
Kreisärztekammern und den bei der 
Hauptgeschäftsstelle der Sächsischen 
Landesärztekammer möglichen Om -
budsverfahren bereits gut etablierte 
und bewährte Streitbeilegungsmög-
lichkeiten anbietet. Sie sind aber 
keine Stellen nach dem VSBG.

Dr. jur. Alexander Gruner
Leiter der Rechtsabteilung
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Datenschutz
Selbst-Check in der Arztpraxis

In Zusammenarbeit der Ärzte- und 
der Zahnärztekammer Schleswig-
Holstein hat das Unabhängige Lan-
deszentrum für Datenschutz Schles-
wig-Holstein (ULD) einen „Selbst-
Check für Arztpraxen“ entwickelt. 
Anlass für dieses Projekt war eine 
Reihe festgestellter Datenschutzver-

stöße in Arzt- beziehungsweise 
Zahnarztpraxen.
Einbezogen in den Selbst-Check 
wurden nicht nur datenschutzrecht-
liche Anforderungen, sondern auch 
Grundsätze der ärztlichen Schweige-
pflicht, die in der Praxistätigkeit zu 
berücksichtigen sind.
Der erarbeitete Fragenkatalog in 
Checklisten-Form ermöglicht eine 
rasche Orientierung, sodass der Pra-
xisinhaber wichtige Informationen 

und Hinweise, insbesondere zur Aus- 
und etwaigen Umgestaltung des 
Empfangs-, Warte- und Behand-
lungsbereiches sowie zur sicheren 
Nutzung der EDV erhält. Der Fragen-
katalog ist abrufbar unter: 
https://www.datenschutzzentrum.de/ 
artikel/1068-Datenschutz-Selbst-
Check-Datenschutz-als-
Qualitaetszeichen.html

Ass. jur. Michael Kratz
Datenschutzbeauftragter

KÄK Görlitz 
Nächste Mitgliederversammlung 
mit Vorstandswahl am 10. März 
2018

Der Vorstand der Kreisärztekammer 
Görlitz lädt alle Mitglieder der Kreis-
ärztekammer am

Sonnabend, den 10. März 2018,  
9.00 Uhr, auf das Schloss Kuppritz 
(Blauer Saal), Kuppritz 21, 02627 
Hochkirch,

zur nächsten und konstituierenden 
Mitgliederversammlung ein. Im Rah-
men der Mitgliederversammlung soll 
ein neuer Vorstand für die nächste 
Wahlperiode 2017 – 2021 gewählt 
werden. Überdies werden Herr Mätz-
ler und Herr Neubauer von der Lan-
desgeschäftsstelle der Kassenärztli-
chen Vereinigung Sachsen zur The-
matik „Rund um den Medikations-
katalog“ referieren. Eine Einladung 
nebst Tagesordnung ist allen Mitglie-
dern auch schon schriftlich zugegangen.
Wenn Sie Interesse an einer Mitar-

beit im Vorstand unserer Kreisärzte-
kammer haben und damit einen 
 Beitrag für die ärztliche Selbstver-
waltung in unserem Landkreis, die 
Berufsfreiheit und für das Ansehen 
unseres ärztlichen Berufsstandes leis-
ten möchten, nehmen Sie bitte Kon-
takt mit mir auf (Telefon-Nr.: 035873 
36387, E-Mail: goerlitz@slaek.de). 
Ich freue mich, Sie am 10. März 
2018 auf Schloss Kuppritz begrüßen 
zu können!

Ute Taube
Vorsitzende der Kreisärztekammer Görlitz

Aus den Kreisärztekammern




